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VORWORT

Text Haus & Grund Hildesheim Foto Steffen-stock.adobe.com

Liebe Mitglieder des Vereins, 

vorab wünschen wir Ihnen, auch wenn der erste Monat des Jahres 2021 schon 
wieder beendet ist, nochmals ein frohes und gesundes neues Jahr 2021.
 
Wir sehen uns leider nach wie vor noch mit Covid-19 konfrontiert. Mittlerweile haben 
wir jedoch auch alle gelernt, mit der Pandemie umzugehen und natürlich hoffen wir, 
dass Corona nicht dauerhaft zur Gewohnheit wird.

Trotz alledem haben wir in dieser Ausgabe einen Dauerbrenner behandelt, nämlich 
die Betriebskosten und deren Abbrechnung. Es treten immer noch vermehrt Pro-
bleme bei Mitgliedern auf, was die Frage betrifft, ob überhaupt umlagefähige Kosten 
vorliegen, was also überhaupt Betriebskosten sind. Des Weiteren sind viele Mietver-
träge, die wir hier vorgelegt bekommen, fehlerhaft oder unvorteilhaft für den Ver-
mieter. Von daher behandeln wir in dieser Ausgabe den § 4 unseres Mustermietver-
trages intensiver.

Des Weiteren setzen wir die Erörterungen zum neuen Wohnungseigentumsgesetz  
(WEG) fort. Wie wir schon in der letzten Ausgabe berichtet haben, ist das WEG-
Modernisierungsgesetz zum 1. Dezember 2020 in Kraft getreten. Wie schon zuvor 
beschrieben, gibt es massive Veränderungen, die es sich lohnt, kurz zu betrachten.

Zu guter Letzt freuen wir uns auch sehr, Ihnen unsere Mitgliederzeitschrift mit neuem 
Titel und in aktualisiertem Design präsentieren zu können. Aus „HildesHeim & Garten“ 
wird „Meine Immobilie“, denn wie sagt man doch so schön: Neues Jahr, neues Glück!

Mit freundlichen Grüßen

und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle

Thomas Leipner
1. Stellvertreter 
des Vorstandes

Andreas Berkemeier
2. Stellvertreter 
des Vorstandes

Waldemar Petersberg
Vorstandsvorsitzender
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Modernisieren 
ist einfach.
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Heim und Garten
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Ab sofort erhältlich unter www.domshop.de und beim Medienservice  ☎ 05121 307883

Echt 
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natsausgaben umfassend und kompe-
tent über alle Bereiche der Haus- und 
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nungspolitik Finanzen, Recht und Steu-
ern, die Themen „Renovierung“ und 
„Modernisierung“ sowie Dienstlei-
stungen rund ums Haus.
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IM FOKUS

OH, WIE SCHÖN 
IST HILDESHEIM
Etliche schöne Orte haben uns viele verschiedene Hildesheimer Persönlich-
keiten in den vergangen drei Jahren für unserer Zeitschriftenrubrik „Mein 
schönster Platz“ vorgestellt. In dieser Ausgabe lassen wir die Highlights 
wieder aufleben – Orte, die für jedermann als Ruheoase zugänglich sind 
und einen besonderen Charme innehaben.

3



Text Louisa Ferch Foto MatthiasW.(flickr)
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IM FOKUS

Die schönsten Plätze in Hildesheim finden 
sich nicht nur in der knapp 100.000 Einwohner 
kleinen Großstadt selbst, sondern auch in der 
ganzen Region des Hildesheimer Landes. Vie-
le Hildesheimer haben uns in den letzten Jah-
ren ihre schönsten Orte in der Stadt des tau-
sendjährigen Rosenbuschs und Umgebung 
vorgestellt und die Schönheit dieser Plätze mit 
uns geteilt. Einige dieser Orte sind stadtbe-
kannt und laden immer wieder zum Verweilen 
ein, andere wollen erst noch entdeckt werden. 
Einige der Orte, die wir über die letzten Jahre 
hinweg gesammelt haben, möchten wir noch 
einmal mit Ihnen teilen, denn insbesondere 
die vergangenen Monate haben gezeigt, wie 
wichtig auch nahe Erholungsziele sind, um 
Bewegung zu kriegen, frische Luft zu schnap-
pen und sogar ein wenig Sonne zu tanken. 

Die Stadt Hildesheim ist insbesondere für ihre 
Größe beliebt – freundliches Großstadt-Feeling 
ohne Anonymität. Besonders den Marktplatz 
genießen viele Hildesheimer, um das aktive 
Treiben der Einwohner zu beobachten. Aber 
auch was Veranstaltungen und Lokalitäten an-
geht, hat die Stadt einiges zu bieten. Hildes-
heim hat eine warme Ausstrahlung, historische 
Mauern und eine lebendige Innenstadt. Parks, 
Grünanlagen und das abwechslungsreiche, hü-
gelige Umland laden dazu ein, am Wochenende 
mal ganz unbeschwert auszufliegen. 

Der Steinberg
Der bewaldete Bergrücken im Südwesten 

Hildesheims bietet einen tollen Blick auf die 
Kirchtürme Hildesheims. Schaut man ein 
wenig weiter in Richtung Süden, erhascht 

man eine weite Sicht auf den Harz. Ob zum 
Joggen oder Spazierengehen – auf dem 
Steinberg kann man inmitten von sattem 
Grün mal so richtig Durchatmen und die Na-
tur beobachten, fernab vom Lärm der Stadt. 

Im Oktober vergangenen Jahres hat uns 
Gesundheitstrainer und Personal Coach 
Kristian Häberle sein ganz spezielles Lieb-
lingsplätzchen auf dem Steinberg gezeigt: 
Die Wiese oberhalb der Schlesierstraße in 
Ochtersum. Dort genießt Häberle gerne den 
Sonnenaufgang und insbesondere die Men-
schenleere zu dieser Zeit.  

Auch Tierpfleger Werner Ziaja verbringt 
viel und gerne Zeit auf dem Steinberg, denn 
dort kümmert er sich um die über 350 Tiere 
des Wildgatters. Doch nicht nur Ziaja genießt 
die Zeit im Freien und mit den Tieren dort – 
der Wildpark erfreut in den letzten Jahren 
auch immer mehr Besuchern, die gerne wie-
derkommen, um nach den Wildschweinen, 
Kaninchen und Hirschen zu sehen. So kann 
man seinen Spaziergang auf dem Steinberg 
ideal mit einem Besuch des Gatters kombi-
nieren und erlebt einen abwechslungsrei-
chen Tag mit außerordentlicher Sicht auf 
seine Heimatstadt Hildesheim.

Weinberg bei Bockenem
Südöstlich von Hildesheim verlieren sich 

idyllische Landstraßen in weiten Feldern, 
Hügeln und Wäldern rund um Söder, Sot-
tum, Nette und Hackenstedt. 2019 hat uns 
Rennfahrer und Autoliebhaber Christoph 
Schlemm seinen besonderen Lieblings-
platz im Hildesheimer Umland gezeigt: Den 
Weinberg bei Bockenem-Nette. Von dort 
aus kann man bei klarer Sicht bis zum Bro-
cken schauen, aber auch eine Autofahrt auf 

2
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den kurvigen Straßen bringen ihm Freude. 
Die Weitläufigkeit der Umgebung lädt aber 
auch zu ausgedehnten Fahrrad-, Renn-
rad- oder Motorrad-Touren ein. Besonders 
schön ist es im Frühjahr, wenn die Natur er-
grünt. Aber auch der Herbst bietet eine tolle 
Kulisse, wenn sich die Wälder bunt und die 
Felder gülden färben.

Panoramaweg
Im Westen Hildesheims und südwestlich 

des Stadtteils Moritzberg befindet sich der 
sogenannte „Panoramaweg“, den „Gar-
tenCop“ Heinrich Schrell Jr. vor rund zwei 
Jahren mit uns teilte. Der Weg mit atembe-
raubender Aussicht auf nahezu jeden Stadt-
teil Hildesheims bis hin zum Harz befindet 
sich unterhalb der ehemaligen, sagenum-
wobenen Diskothek Be bop, die wohl je-
dem gebürtigen Hildesheimer bekannt sein 
dürfte. Heute ist die dortige Umgebung Ziel 
für Naherholung und begeistert vor allem 
durch die umliegende, bewaldete Hügel-
landschaft. Ein besonderes Erlebnis bietet 
der Panoramaweg zur Dämmerung: Fangen 
die Lichter der Stadt im Dunkel langsam an 
zu leuchten, so hat man das Gefühl, über die 
Stadt zu schweben und die Häuser wirken 
fast wie eine Miniaturwelt.  

Innerste bei Marienburg
Für den ehemaligen Soldaten und Hun-

deliebhaber Martin Kahl gibt es einen ganz 
besonderen Lieblingsort, den wir im Som-
mer 2018 mit ihm besuchen durften: Eine 
Stelle an der Innerste in Marienburg. Dorthin 
verschlägt es ihn immer wieder mit seinem 
Golden Retriever. Gemeinsam spazieren sie 
entlang des Flussufers im beruhigenden Na-
turschutzgebiet. Ringsherum stehen Birken, 
Felder blühen und in manchen Teilen des 
Flusses schwimmen sogar Fische. Im Som-
mer haben an der Innerste nicht nur Hunde 
viel Freude, wenn sie sich ins knöcheltiefe 
Wasser trauen, sondern auch für Menschen 

bietet der Fluss eine wohltuende Erfrischung. 
Mit einem Kanu oder Paddelboot kann man 
den Tag dort auch auf dem Wasser erleben 
oder man macht es sich mit einer Decke am 
Ufer gemütlich zum Picknicken.

Ehrlicherpark
Bleibt mal keine Zeit für einen ausgedehn-

ten Ausflug ins Umland Hildesheims, so 
bietet auch die Stadt selbst Orte zum Ent-
spannen. Naturbelassen ist der Ernst-Ehr-
licher-Park, der zwischen den mittelalter-
lichen Wallanlagen, dem Erholungsgebiet 
Johannisweise und dem Weinbergviertel 
liegt. Trotz seiner zentralen Lage kann man 
dort abtauchen und bekommt etwas Ruhe 
und Abstand zum Alltag. Für interessante 
Unterhaltung sorgen zahlreiche Tierarten – 
darunter Enten, Gänse, Schwäne, Eichhörn-
chen oder Feldmäuse. Im Sommer sind zur 
Dämmerung auch Fledermäuse keine Sel-
tenheit. Der Frühling erweckt auch die Flora 
zum Leben und dann verwandelt sich der 
Ehrlichpark in eine grün-blühende Oase in-
mitten Hildesheims. Auch Valentina Eirich 
verbringt ihre Freizeit am liebsten im rund 
fünf Hektar großen Park – insbesondere die 
blaue Brücke ist ihr Lieblingsort, denn von 
dort hat man den besten Blick über zwei Tei-
che und den Park. Durch die zentrale Lage 
des Ernst-Ehrlicher-Parks bietet er sich auch 
für einen Spaziergang in der Mittagspause 
oder zum Feierabend hervorragend an. 

(1) Steinberg
(2) Weinberg
(3) Panoramaweg
(4) Marienburg
(5) Ehrlicherpark

Text Louisa Ferch 
Fotos MatthiasW.(flickr), Louisa 
Ferch, oeding magazin GmbH, 
Valentina Eirich, Werner Ziaja

4
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WOHNWELT
Anzeige

WOHNTRENDS
Neuheiten, Schönheiten und Begehrlichkeiten, die das Wohnen bunter machen.

Hyggeliger Minimalismus  
Wenn die diskreten, hellen Farben Skandinaviens auf die dunklen, geradlinigen Akzente Japans treffen, 

dann ist die Rede vom Japandi-Einrichtungsstil. Ein Wohntrend, der auch als Lebensphilosophie gilt, denn 
sowohl die japanische als auch die nordische Kultur setzen auf minimalistische Einrichtung zugunsten der 
Funktionalität und mit dem Verzicht auf übermäßigen Konsum. Die zeitlosen Qualitätsmöbel werden mit 

Bedacht gewählt und durch schlichte Understatement-Dekoration ergänzt.



Text Denise Rosenthal Fotos Westwingnow.de, otto.de

Filigran Die Kombination aus 
geradlinigem Design, Funktionalität 
sowie hellem Holz und schwarzem 
Metall macht dieses Regal zum Sinn-
bild des Japandi-Interieur-Trends. 

Bodennah Niedrige Möbel 
wie der kuschelige Teddy-Sessel 

verleihen kleinen Räumen  
optische Weite. 

Schüchtern Schnickschnack 
adé: Ausgewählte Deko-Stücke setzen 
zurückhaltende Akzente und schaffen 

komfortable Gemütlichkeit.

Ausgeglichen Weniger ist 
mehr: Sideboards bieten genü-

gend Stauraum, um die optische 
Ordnung des Wohnbereichs 

beizubehalten.

Mix'n'Match Ob Holz,  
Bambus, Stein, Papier: Natürliche 

Materialien dürfen mutig gemischt 
werden. Dieser Paravent vereint  
beispielsweise Sungkai Holz mit  
Wiener Geflecht aus Zuckerrohr. 



12 | meine Immobilie 01-2021

IN EIGENER SACHE

KEIN STEIN BLEIBT 
AUF DEM ANDEREN

Ein beliebtes Problemfeld des neuen 
WEG ist die Vertretung durch den Verwalter 
im Außenverhältnis.

Die WEG, das heißt also die Gemeinschaft 
der Eigentümer, verwaltet mangels bestehen-
der thematischer, einschlägiger Vereinbarun-
gen durch gemeinsamen Beschluss, dabei 
handelt sie durch den Verwalter, wenn ein 
Verwalter existiert. Der Verwalter ist dabei Or-
gan und Geschäftsführer, dies ist nunmehr in 
§ 9 b WEG nunmehr festgehalten.

Der Verwalter bleibt dabei Vollzugsorgan 
der rechtsfähigen Gemeinschaft, gefasste Be-
schlüsse hat er für die Gemeinschaft zu vollzie-
hen. Dabei ist er den Vertretungsregelungen 
im Außenverhältnis ebenfalls unterworfen. 
Wie gesagt, entscheiden die Eigentümer 
durch Beschluss über die Instandsetzung z. B. 
des Gemeinschaftseigentums. Der Verwalter 
darf nur in akuten Notfällen eine Gefahrenla-
ge vorläufig beseitigen, um Folgeschäden zu 
verhindern. Ohne Beschluss darf er die Scha-
denursache nicht dauerhaft beheben lassen.

Wenn z. B. die Wohngebäudeversicherung, 
ein Winterdienst oder der Gartendienst kün-
digt, darf der Verwalter nicht ohne weiteres 
neue Verträge schließen. Dies ist nur auf 
Grundlage eines entsprechenden Eigentü-
merbeschlusses möglich.

Letztendlich kommt es aber auch auf den 
Verwaltervertrag an. Der Verwalter vertritt 
die WEG im Außenverhältnis sozusagen, wie 
ein Geschäftsführer gerichtlich und außer-
gerichtlich, dies in § 9 b Abs. 1, Satz 1 WEG 
nunmehr festgehalten.

Ausnahmen bilden Darlehensverträge oder 
Grundstückskaufverträge. Der Verwalter darf 
ohne Beschluss der Wohnungseigentümer 
eben keine Grundstücksgeschäfte tätigen und 
keine Darlehensverträge abschließen.

Die Vertretung einzelner Wohnungseigentü-
mer, noch in § 27 Abs. 2 WEG geregelt, wird 
überflüssig. Das Modernisierungsgesetz sieht 
dieses folgerichtig nicht mehr vor. Wenn kein 
Verwalter vorhanden ist, vertreten die Woh-
nungseigentümer die WEG gemeinschaftlich. 
Dazu können auch einzelne Wohnungseigen-
tümer ermächtigt werden. Ist kein Verwalter 
vorhanden, genügt eine Willenserklärung ge-
genüber einem Eigentümer.

Mit der Modernisierung des WEG ist es je-
doch zu einer Vereinfachung der Vertretung 
durch den Verwalter gekommen. 

Der Verwalter erhält nach dem modifizier-
ten WEG eine nach außen unbeschränkte 
Vollmacht, sodass sich diesbezüglich für ei-
nen außenstehenden Vertragspartner keine 
Unklarheiten mehr ergeben. Früher gab es 
einen enumerativen Katalog in § 27 WEG a. 
F. (alte Fassung). Jetzt ist im neuen § 27 WEG 
geregelt: 

„Der Verwalter ist gegenüber der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer berechtigt 
und verpflichtet, die Maßnahmen ordnungs-
mäßiger Verwaltung zu treffen,

1. die untergeordnete Bedeutung haben und 
nicht zu erheblichen Verpflichtungen führen 
oder

2.  zur Wahrung einer Frist oder zur Abwen-
dung eines Nachteils erforderlich sind.

Abs. 2: Die Wohnungseigentümer können 
die Rechte und Pflichten nach Abs. 1 durch 
Beschluss einschränken oder erweitern."

Jetzt gibt es jedoch auch Fälle, da muss die 
Gemeinschaft gegenüber dem Verwalter tätig 
werden. § 9 b Abs. 2 WEG regelt die Vertretung 
der Gemeinschaft gegenüber dem Verwalter, 
wenn er von der Vertretung der Gemeinschaft 

In der vergangenen Ausgabe haben wir die Reform des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG) genauer betrachtet, konkret ging es um die Eigentümergemeinschaft
und den Verwalter. Unsere Kurzdarstellung der Neuerungen führen wir nun fort.

(Fortsetzung)



Text Haus & Grund Hildesheim Foto opolja-stock.adobe.com

gemäß § 181 BGB ausgeschlossen ist. § 181 
BGB behandelt das sogenannte Insichge-
schäft. Der Paragraph besagt: Ein Vertreter 
kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet 
ist, im Namen des Vertretenden mit sich im ei-
genen Namen oder als Vertreter eines Dritten 
ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei 
denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich 
in Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

Das heißt nichts anderes, als dass ein Ver-
walter nicht einfach als Vertreter der Woh-
nungseigentümergemeinschaft mit sich 
selbst als Verwalter beispielsweise eine „Ge-
haltserhöhung“ beschließen kann.

Wenn es nun zu solchen Fällen kommt, in 
denen der Verwalter von der Vertretung aus-
geschlossen ist, ist der Vorsitzende des Beira-
tes der Vertreter der Gemeinschaft gegenüber 
dem Verwalter. Es kann aber auch ein Eigentü-
mer zur Vertretung ermächtigt werden.

Das populäre Beispiel ist der Abschluss des 
Verwaltervertrags. Dieser besteht ja zwischen 
der Eigentümergemeinschaft und dem Ver-
walter. Diesbezüglich erfolgt aber durch das 
neue Recht eine Klarstellung. Bisher war nur 
die Gemeinschaft zu einer Abmahnung des 
Verwalters befugt. Dies war dem einzelnen 
Eigentümer nicht möglich, weil ja gerade, wie 
eben ausgeführt, die Eigentümergemeinschaft 
Vertragspartnerin des Verwalters ist. Will ein 
einzelner Eigentümer eine Abmahnung gegen-
über dem Verwalter aussprechen, so benötigt 
er dazu einen Beschluss der Gemeinschaft, 
wenn er selbst tätig werden möchte.

Auch in Prozessen gegen den Verwalter, 
wenn es z. B. um Beendigung des Verwalter-
vertrags und um die Herausgabe von Verwal-
tungsunterlagen geht, ist erst einmal nur die 
Gemeinschaft anspruchsberechtigt. 

Aus § 43 Abs. 2, Nr. 3 WEG  wird jetzt aber 
hergeleitet, dass der Verwaltervertrag ein 
Vertrag mit Schutzwertung zugunsten Drit-
ter, nämlich mit Schutzwirkung für die Woh-
nungseigentümer ist. So hat auch der einzelne 
Eigentümer als Gemeinschaftsmitglied einen 
unmittelbaren Schadenersatzanspruch ge-
genüber dem Verwalter. 

Die Vertretungsregelung im Außenver-
hältnis ist also weitreichend. Die Vollmacht, 
die § 9 b Abs. 1, Satz 1 WEG-E hervorbringt, 
umfasst alle Rechtsgeschäfte der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, Ausnahmen sind 
Grundstückskauf- und Darlehensverträge. 

Die Wohnungseigentümer können zwar 
die Rechte und Pflichten des Verwalters 
einschränken, dies wirkt aber nur im Innen-
verhältnis. Die Vollmacht des Verwalters 
kann nach außen auch nicht mittelbar einge-
schränkt werden, z. B. dass der Verwalter be-
stimmte Geschäfte nur mit einer Zustimmung 
des Verwaltungsbeirats vornehmen kann. Es 
ist aber natürlich immer noch so, dass der 
Verwalter sich schadenersatzpflichtig machen 
kann, wenn er sich über seine Pflichten im In-
nenverhältnis hinwegsetzt.

Es gibt so für den jeweiligen Vertragspart-
ner der WEG keine Probleme mehr, wenn 
der Verwalter für die Gemeinschaft auftritt 
und in ihrem Namen Verträge schließt. Es ist 
sogar jetzt möglich, dass ein Eigentümer als 
Notverwalter einschreiten kann. Jeder Woh-
nungseigentümer kann ohne Zustimmung 
der Übrigen eine Notmaßnahme treffen, die 
zur Abwendung eines Schadens am Gemein-
schaftseigentum notwendig ist. Dies ist in § 
18 Abs. 3 WEG-E festgehalten.

Im Innenverhältnis gestattet das neue Ge-
setz einen gewissen Spielraum für die Ver-
tretungsregelungen durch Beschluss. Durch 
Beschluss können die Eigentümer bestimmte 
Aufgaben und Befugnisse auf den Verwalter 
übertragen oder aber auch seine gesetzlichen 
Aufgaben und Befugnisse beschränken.

Es soll auch möglich sein, bestimmte Maß-
nahmenkataloge oder einzelne Handlungen 
von der Zustimmung eines Wohnungseigen-
tümers, des Verwaltungsbeirates oder eines 
Dritten abhängig zu machen.

Der Gesetzgeber hat mit § 27 WEG nunmehr 
die Möglichkeiten des Verwalters sehr erwei-
tert. Der Grund war einfach eine Vereinfachung 
des Geschäftsverkehrs. Es ist klargestellt, dass 
der Verwalter, insbesondere nicht berechtigt, 
sondern auch verpflichtet ist, Maßnahmen 
ordnungsmäßiger Verwaltung durchzuführen, 
über die eine Beschlussfassung nicht geboten 
ist. Diese Pflicht besteht gegenüber der Woh-
nungseigentümergemeinschaft. Der einzelne 
Wohnungseigentümer kann dem Verwalter 
nicht auf Durchführung eines Beschlusses in 
Anspruch nehmen, er ist auch nicht berech-
tigt, die Durchführung einer Maßnahme von 
ihm als Einzelner zu verlangen.

FAZIT Es lohnt sich, den Verwaltervertrag 
entsprechend genau abzufassen. Vor allem 
ist aber ein Beschluss, der dem Verwalter 
die Durchführung einer bestimmten 
Maßnahme untersagt, immer 
möglich. Die Eigentümer-
versammlung darf nämlich 
mit einem entsprechen-
den Beschluss nach § 27 
Abs. 2 WEG die Rechte 
und Pflichten des Ver-
walters aus § 27 Abs. 1 
WEG im Innenverhältnis 
ohne weiteres beschrän-
ken. Ein Verbot, eine 
bestimmte Maßnahme 
durchzuführen, kann die 
Eigentümerversammlung 
auch aussprechen.

     werden wir insbesondere die Bestellung 
und Abberufung des Verwalters behandeln. Weiterhin wird 
auf die Stärkung des Verwaltungsbeirates eingegangen.

Im nächsten Teil
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Vermieterin Andrea R. ist Mitglied im Lan-
desverband Haus und Grund Niedersach-
sen und Eigentümerin einer Drei-Zimmer-
Wohnung. Diese wird von Mieterin Bianca 
N. gemeinsam mit ihren Kindern bewohnt. 
Als Andrea R. das Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs kündigt, beantragt Bianca N. 
Räumungsschutz beim zuständigen Amts-
gericht. Es stelle für sie und ihre Kinder eine 
unbillige Härte dar, die Wohnung räumen zu 
müssen, weil sie noch keine neue Wohnung 
gefunden habe. Zudem besuchten ihre Kin-
der eine in der Nähe gelegene Schule. Das 
Gericht lehnt den Antrag der Bianca N. mit 

der Begründung ab, Räumungsschutz al-
lein zur Ermöglichung der Wohnungssuche 
werde nicht gewährt. Auch die familiäre 
Situation der alleinerziehenden Mutter mit 
schulpflichtigen Kindern begründe noch 
keine unbillige Härte, denn solche Probleme 
aufzufangen, sei grundsätzlich Aufgabe des 
Staates, nicht des Vermieters. 

Nachdem sie im Verfahren unterlegen 
ist, muss Bianca N. die Verfahrenskosten in 
Höhe von insgesamt 4.793 Euro einschließ-
lich der von ROLAND Rechtsschutz in Höhe 
von 1.960 Euro verauslagten Kosten tragen. 

Kein Räumungsschutz zur Wohnungssuche

Fristlose Kündigung wegen Taubenfütterung

1

2

Werner A. ist Mitglied im Landesverband 
Haus und Grund Niedersachsen. Er vermie-
tet ein Mehrfamilienhaus an insgesamt 13 
Parteien. Von mehreren Nachbarn erfährt 
er, dass Mieterin Anna T. regelmäßig Tau-
ben auf ihrem Balkon füttere. So locke sie 
regelmäßig mehrmals täglich bis zu 30 Tau-
ben mit Futter an, die sich dann auf ihrem 
Balkon und um das Haus herum tummeln. 

Nachdem Anna T. einer Abmahnung und 
der Aufforderung, die Taubenfütterung zu 
unterlassen, keine Folge leistet, kündigt 
Werner A. den Mietvertrag fristlos. Hierge-
gen widerspricht Anna T. und erhebt Klage. 

Das Amtsgericht folgt dem Antrag des 
Werner A. Die fristlose Kündigung sei ge-
rechtfertigt, da die regelmäßige Tauben-
fütterung eine erhebliche Pflichtverletzung 
darstelle und der Hausfrieden nachhaltig 
gestört werde. Anna T. muss die Wohnung 
räumen. 

Da Anna T. den Prozess verloren hat, muss 
sie auch die Kosten des Rechtsstreits tragen, 
die ROLAND Rechtsschutz bereits für Wer-
ner A. in Höhe von 3.340 Euro verauslagt hat. 

Anzeige
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Text Roland Rechtsschutz Grafiken domagoj8888, Trueffelpix-stock.adobe.com

Pflanzenfreund-
licher Mieter

Renate S. ist Mitglied im Landesverband 
Haus und Grund Niedersachsen. Sie ist Ei-
gentümerin einer Wohnung mit Loggia, die 
Mieter Andreas G. bewohnt. Andreas G. ist 
Gärtner und ein ausgesprochener Pflanzen-
freund. So hat er seine Loggia nicht nur mit 
diversen Blumenkübeln ausgestattet, son-
dern auch einen Ahorn-Baum angepflanzt. 
Nachdem dieser über die Jahre zu einem 
stattlichen Baum herangewachsen ist, so-
dass Andreas G. ihn sogar mit Ketten an der 
Hauswand sichern muss, reicht Renate S. 
Klage auf Beseitigung des Baumes ein. Die-
ser stelle zwischenzeitlich eine Gefahr für 
die Nachbarschaft dar und beeinträchtige 
optisch das Erscheinungsbild des gesamten 
Gebäudes. 

Das Amtsgericht schließt sich der Ansicht 
von Renate S. an und verurteilt Andreas G. 
dazu, den Baum zu entfernen. Nach Ansicht 
des Gerichts stellt ein Baum keine geeig-
nete Balkonbepflanzung dar und unterfällt 
somit nicht dem üblichen Mietgebrauch. 
Auch in der Berufungsinstanz hat Andreas 
G. keinen Erfolg. 

Andreas G. muss nun den Baum vom Bal-
kon entfernen und zudem die Kosten des 
Rechtsstreits in Höhe von 1.210 Euro tra-
gen, die ROLAND Rechtsschutz für Renate 
S. bevorschusst hat. 
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DIE BETRIEBSKOSTEN-

Welche vertraglichen Vereinbarungen muss man festhalten? 
Geschäftsstellenleiter Sebastian Graue weiß Bescheid.

Die klassischen Streitpunkte, die Ver-
mieter und Mieter haben können, sind erfah-
rungsgemäß Mieterhöhungsverlangen und 
Betriebskostenabrechnungen. Das dürfte all-
gemein bekannt sein. Dabei ist die Betriebs-
kostenabrechnung eigentlich so gut wie im-
mer ein Zankapfel, der Streit auslöst.

Woher kommt das?
Das Problem ist zum einen, dass Vermie-

ter Betriebskostenabrechnungen verfassen, 
die zwar sie selbst gut verstehen, der Mieter 
schon aber nicht mehr. Und wenn ein unab-
hängiger Dritter auf die Betriebskostenab-

rechnung schauen würde, würden sich für 
diesen noch mehr Fragen aufwerfen. Das ist 
aber das Problem der sogenannten formellen 
und materiellen Wirksamkeit der Betriebskos-
tenabrechnung, die nicht Gegenstand dieses 
Artikels ist. Hier möchte ich Ihnen nahelegen, 
wie Sie die vertraglichen Vereinbarungen ab-
zufassen haben, damit Sie problemlos eine Be-
triebskostenabrechnung erstellen oder auch 
einfach erstellen lassen können, die schlicht 
eine fundierte vertragliche Grundlage hat.

Als Faustregel habe ich immer die An-
regung gegeben, sich zu merken, dass Be-
triebskosten regelmäßig wiederkehrende 
Kosten sind. 

ABRECHNUNG
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So ähnlich beschreibt das auch § 1 der Be-
triebskostenverordnung (BetrKV):

„Betriebskosten sind die Kosten, die dem Ei-
gentümer oder Erbbauberechtigten durch das 
Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück 
oder durch den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch des Gebäudes, der Nebengebäude, An-
lagen, Einrichtungen rund um das Grundstück 
laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleistun-
gen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten 
dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der 
für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, 
insbesondere eines Unternehmers, angesetzt 
werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten 
darf nicht angesetzt werden.“

Kurz gesagt bedeutet das also: Betriebs-
kosten sind Kosten, die das Grundstück ver-
ursacht. Spontan fallen da einem z. B. die 
Grundsteuer oder die Straßenreinigung ein.

Es gibt aber auch gerade im Wohnraum-
recht Kosten, die man nicht umlegen darf.

Explizit gehören dazu vorerst einmal die 
Kosten, die den Mitgliedsbeitrag im Haus- 
und Grundeigentümerverein Hildesheim   e. V. 
ausmachen. Wenn Sie nicht ausdrücklich 
mit den Mietern gesondert vereinbaren, 
dass er diese Kosten, warum auch immer, 
für Sie tragen will, ist es nicht möglich den 
Mitgliedsbeitrag umzulegen.

Dieser ist zum einen ja gar nicht von § 1 der 
BetrKV gedeckt. Wie eben zitiert, sind das nur 
Kosten, die durch das Eigentum oder den be-
stimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes 
entstehen. Unser Verein hat damit erst einmal 
nicht viel zu tun. Die Kosten der Mitglieds-
beiträge würde man ggf. eher zu den Verwal-
tungskosten zählen.

Hier ist das Gesetz aber auch ziemlich 
genau und besagt in Absatz 2: „Zu den Be-
triebskosten gehören nicht:

1. Die Kosten der zur Verwaltung des Ge-
bäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Ein-
richtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert 
der vom Vermieter persönlich geleisteten 
Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetz-
lichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahres-
abschlusses und die Kosten der Geschäfts-
führung (Verwaltungskosten).

2. Die Kosten, die während der Nutzungs-
dauer zur Erhaltung des bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch aufgewendet werden müssen, 
um die durch Abnutzung, Alterung und Wit-
terungseinwirkung entstehenden baulichen 
oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu 
beseitigen (Instandhaltungs- und Instandset-
zungskosten). Also bitte merken, Betriebs-
kosten sind nicht Verwaltungskosten oder In-
standhaltungs- und Instandsetzungskosten.“ 

Diese beiden Arten von Kosten muss der 
Vermieter selbst tragen.

Umlagefähige Betriebskosten sind wirklich 
nur die in § 2 Nr. 1 bis 16 aufgeführten Posi-
tionen. § 2 der BetrKV beschreibt diese wort-
wörtlich, es lohnt sich also ein Blick in das 
Gesetz. 

Auch Nr. 17, die sonstigen Betriebskosten, 
können umgelegt werden. Diese müssen aber 
gesondert und explizit auch im Mietvertrag 
genannt werden.

Die Betriebskostenverordnung haben wir in 
dieser Zeitschrift einmal abgebildet, hier fin-
den Sie den eben zitierten § 1 der Betriebskos-
tenverordnung wie auch die Aufstellung der 
Betriebskosten mit § 2.

Und das war’s, die Betriebskostenverord-
nung besteht tatsächlich grundsätzlich nur 
aus  zwei Paragraphen. 

Das erleichtert aber, um zu den vertragli-
chen Verpflichtungen zurückzukehren, die Ar-
beit mit einem Mietvertrag.

Wie Sie in § 4 Nr. 2 unseres Musterformu-
lars für Wohnraummietverträge entneh-
men können, ist dort zu lesen:

„Neben der Miete werden anteilig sämtliche 
nachstehende Betriebskosten im Sinne der 
Betriebskostenverordnung umgelegt. Auch 
wenn eine besondere Kennzeichnung der Um-
lage nicht erfolgt […]“

Dieser Hinweis reicht an sich schon aus, um 
zu erklären, dass die Parteien auf die Betriebs-
kostenverordnung verweisen bzw. Betriebs-
kosten im Sinne der Betriebskostenverord-
nung umlegen wollen.

Dazu sollte man natürlich darunter ankreu-
zen, dass man eine Vorauszahlung (jährliche 
Abrechnung) vereinbart. Dies ist aber auch 
wortwörtlich so im Vertragsformular genannt. 

Keine Beschwerden 
bei der Nachzahlung. 
Alles richtig gemacht!  
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Wenn Sie im Mietverhältnis errei-
chen wollen, dass die Betriebskosten 
jährlich abgerechnet werden und der 
Mieter eine Vorauszahlung entspre-
chend leistet, haben Sie dies auch 
entsprechend vertraglich einfach an-
zukreuzen.

Keine Kreuze bei den einzelnen Be-
triebskostenpositionen machen oder 
einzelne Zahlen dahinterschreiben. Le-
diglich im Vertrag aufnehmen, wenn 
Betriebskostenpositionen nicht nach 
Wohnfläche umgelegt werden sollen, 
sondern z. B. nach Personentagen oder 
Wohneinheiten.

Im Endeffekt können Sie sich mer-
ken, dass Sie den Vertrag wie für ei-
nen unbekannten Dritten schreiben. 
Es muss einfach verständlich aus den 
schriftlichen Vereinbarungen hervor-
gehen, was in Ihrem Mietverhältnis 
Sache ist und wie die Betriebskosten 
abgerechnet werden sollen. Den Rest 
übernimmt unser vorformuliertes 
Musterformular, das Sie insofern auch 
nicht mehr abändern müssen.

FAZIT 

Darunter erscheinen dann unter den Positio-
nen 2.1 bis 2.19 die Betriebskostenpositionen.

Hier bitte ausdrücklich keine Kreuze oder 
Nummern aufschreiben. 

Wenn Sie damit anfangen, Kreuze hinter 
einzelne Positionen zu setzen oder z. B. die 
monatliche Vorauszahlung als Gesamtsumme 
in verschiedene Teilbeträge „aufzudröseln“ 
nageln Sie sich selbst fest. 

Der Mieter kann so gesehen immer ent-
sprechend vortragen, dass sie beide als 
Parteien nur die Betriebskostenumlage um-
legen wollten, die auch entsprechend ge-
kennzeichnet sind.

Wenn Sie z. B. dann nur ein Kreuz bei 
Grundsteuer, Beleuchtung, Straßenreinigung 
und Müllabfuhr gesetzt haben, dann haben 
Sie im Endeffekt lediglich 4 Positionen, die Sie 
umlegen können und gegenüber dem Mieter 
als Betriebskosten abrechnen.

Das ist natürlich viel zu wenig und unwirt-
schaftlich.

Also merken Sie sich bitte: Nichts bei den 
Betriebskosten ankreuzen!

Wo jedoch ein Eintrag erfolgen kann, ist 
bei der Art und Weise, wie einzelne Be-
triebskosten umgelegt werden. In fettge-
druckten Buchstaben ist in der Mitte des 
Blattes zu lesen „Abweichend von den vor-
stehenden Regelungen wird vereinbart“. 

Hier können Sie z. B. den Umlageschlüssel 
für Müllabfuhr, also die Position 2.10 Müllab-
fuhr, festlegen. Klassischerweise werden hier 
Personentage genommen.

Das Gesetz besagt, dass wenn keine aus-
drücklichen vertraglichen Vereinbarungen ge-
troffen sind, die Betriebskosten nach Wohn-
fläche umgelegt werden. Das ist natürlich bei 
der Position Müllabfuhr oder bei den Heizkos-
ten nicht wirklich hilfreich. Wer beispielsweise 
eine große Wohnung hat und ein Sparfuchs 
ist, was Heizen und Strom angeht, muss dann 
im Endeffekt doch mehr bezahlen, als er ver-
braucht, da er auch den Verbrauch von ande-
ren mit kleineren Wohnungen, die jedoch die 
Heizung immer voll aufdrehen, tragen muss.

Natürlich rechnet eigentlich so ziemlich je-
der mittlerweile Heizung wie auch Wasser und 
Strom mit entsprechenden Verbrauchserfas-
sungsgeräten ab. Bei der Müllabfuhr lohnt es 
sich, einfach nach Personentagen umzulegen. 
Das bildet eigentlich auch am besten den Müll-
verbrauch ab. Mehr Personen verbrauchen 
schließlich mehr Müll als eine einzelne Person.

Wenn Sie eine leerstehende Wohnung ha-
ben, dann ist trotzdem für diese Wohnung 
beispielsweise eine Person anzusetzen. Denn 
Leerstand hat der Vermieter zu tragen.

Letztendlich gilt es dann nur noch, sich bei 
den sonstigen Betriebskosten, Punkt 2.19, Ge-
danken zu machen. Dort sind schon viele Po-
sitionen eingetragen, die nicht in der Betriebs-
kostenverordnung stehen, jedoch eigentlich 
auch Klassiker sind.

Es kommt aber immer, wie der Bundesge-
richtshof so schön sagt, auf den Einzelfall an.

Wenn Sie in Ihrem Haus Besonderheiten 
haben wie z. B. eine eigene Brunnenanlage 
oder ähnliches, gehört hierhin, dass sich 
z. B. die entsprechenden Wartungskosten 
ebenfalls als sonstige Betriebskosten nie-
derschlagen. Nur muss dies halt eben expli-
zit ausdrücklich unter diesem Punkt festge-
halten werden.
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Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
(Betriebskostenverordnung – BetrKV)

§ 1 Betriebskosten

§ 2 Aufstellung der Betriebskosten

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem 
Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch 
das Eigentum oder Erbbaurecht am Grund-
stück oder durch den bestimmungsmäßigen 
Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, 
Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks 
laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleistun-
gen des Eigentümers oder Erbbauberechtig-
ten dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, 
der für eine gleichwertige Leistung eines Drit-
ten, insbesondere eines Unternehmers, an-
gesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des 
Dritten darf nicht angesetzt werden.

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht:
1. die Kosten der zur Verwaltung des Ge-

bäudes erforderlichen Arbeitskräfte und 
Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der 
Wert der vom Vermieter persönlich geleis-
teten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die 
gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen 
des Jahresabschlusses und die Kosten für 
die Geschäftsführung (Verwaltungskosten),

2. die Kosten, die während der Nutzungs-
dauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßi-
gen Gebrauchs aufgewendet werden müs-
sen, um die durch Abnutzung, Alterung und 
Witterungseinwirkung entstehenden bauli-
chen oder sonstigen Mängel ordnungsge-
mäß zu beseitigen (Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten).

1. die laufenden öffentlichen Lasten des 
Grundstücks, hierzu gehört namentlich die 
Grundsteuer;

2. die Kosten der Wasserversorgung, 
hierzu gehören die Kosten des Wasserver-

brauchs, die Grundgebühren, die Kosten der 
Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchs-
überlassung von Wasserzählern sowie die Kos-
ten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten 
der Eichung sowie der Kosten der Berechnung 
und Aufteilung, die Kosten der Wartung von 
Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs 
einer hauseigenen Wasserversorgungsanla-
ge und einer Wasseraufbereitungsanlage ein-
schließlich der Aufbereitungsstoffe;

3. die Kosten der Entwässerung, hierzu ge-
hören die Gebühren für die Haus- und Grund-
stücksentwässerung, die Kosten des Betriebs 
einer entsprechenden nicht öffentlichen Anlage 
und die Kosten des Betriebs einer Entwässe-
rungspumpe;

4. die Kosten
a) des Betriebs der zentralen Heizungs-

anlage einschließlich der Abgasanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten 
Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten 
des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, 
Überwachung und Pflege der Anlage, der re-
gelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
und Betriebssicherheit einschließlich der Ein-
stellung durch eine Fachkraft, der Reinigung 
der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten 
der Messungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder 

anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer 
Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die 
Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur 
Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten 
der Eichung sowie der Kosten der Berechnung 
und Aufteilung oder

b) des Betriebs der zentralen Brennstoff-
versorgungsanlage, hierzu gehören die Kos-
ten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lie-
ferung, die Kosten des Betriebsstroms und die 
Kosten der Überwachung sowie die Kosten der 
Reinigung der Anlage und des Betriebsraums 
oder

c) der eigenständig gewerblichen Liefe-
rung von Wärme, auch aus Anlagen im Sin-
ne des Buchstabens a, hierzu gehören das 
Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten 
des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen ent-
sprechend Buchstabe a oder

d) der Reinigung und Wartung von Etagen-
heizungen und Gaseinzelfeuerstätten,

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung 
von Wasserablagerungen und Verbrennungs-
rückständen in der Anlage, die Kosten der regel-
mäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und 
Betriebssicherheit und der damit zusammen-
hängenden Einstellung durch eine Fachkraft 
sowie die Kosten der Messungen nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz;

5. die Kosten
a) des Betriebs der zentralen Warmwas-

serversorgungsanlage, hierzu gehören die 
Kosten der Wasserversorgung entsprechend 
Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berück-

Betriebskosten im 
Sinne von § 1 sind:
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sichtigt sind, und die Kosten der Wassererwär-
mung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 
oder

b) der eigenständig gewerblichen Liefe-
rung von Warmwasser, auch aus Anlagen im 
Sinne des Buchstabens a, hierzu gehören das 
Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und 
die Kosten des Betriebs der zugehörigen Haus-
anlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 
oder

c) der Reinigung und Wartung von Warm-
wassergeräten, hierzu gehören die Kosten der 
Beseitigung von Wasserablagerungen und Ver-
brennungsrückständen im Innern der Geräte 
sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und 
der damit zusammenhängenden Einstellung 
durch eine Fachkraft;

6. die Kosten verbundener Heizungs- und 
Warmwasserversorgungsanlagen

a) bei zentralen Heizungsanlagen entspre-
chend Nummer 4 Buchstabe a und entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht dort be-
reits berücksichtigt sind, oder

b) bei der eigenständig gewerblichen Lie-
ferung von Wärme entsprechend Nummer 4 
Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, so-
weit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind,

oder
c) bei verbundenen Etagenheizungen und 

Warmwasserversorgungsanlagen entspre-
chend Nummer 4 Buchstabe d und entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht dort be-
reits berücksichtigt sind;

7. die Kosten des Betriebs des Perso-
nen- oder Lastenaufzugs, hierzu gehören 
die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten 
der Beaufsichtigung, der Bedienung, Über-
wachung und Pflege der Anlage, der regel-
mäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
und Betriebssicherheit einschließlich der 
Einstellung durch eine Fachkraft sowie die 
Kosten der Reinigung der Anlage;

8. die Kosten der Straßenreinigung und 
Müllbeseitigung, zu den Kosten der Stra-
ßenreinigung gehören die für die öffentliche 
Straßenreinigung zu entrichtenden Gebüh-
ren und die Kosten entsprechender nicht öf-
fentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der 
Müllbeseitigung gehören namentlich die für 
die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, 
die Kosten entsprechender nicht öffentlicher 
Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von 
Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllab-
sauganlagen sowie des Betriebs von Müll-
mengenerfassungsanlagen einschließlich der 
Kosten der Berechnung und Aufteilung;

9. die Kosten der Gebäudereinigung und 
Ungezieferbekämpfung, zu den Kosten der 
Gebäudereinigung gehören die Kosten für die 
Säuberung der von den Bewohnern gemein-
sam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flu-
re, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, 
Fahrkorb des Aufzugs;

10. die Kosten der Gartenpflege, hierzu 
gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch 
angelegter Flächen einschließlich der Er-
neuerung von Pflanzen und Gehölzen, der 
Pflege von Spielplätzen einschließlich der 
Erneuerung von Sand und der Pflege von 
Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem 
nicht öffentlichen Verkehr dienen;

11. die Kosten der Beleuchtung, hierzu ge-
hören die Kosten des Stroms für die Außenbe-
leuchtung und die Beleuchtung der von den Be-
wohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, 
wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräu-
me, Waschküchen;

12. die Kosten der Schornsteinreinigung, 
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der 
maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie 
nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buch-
stabe a berücksichtigt sind;

13. die Kosten der Sach- und Haftpflicht-
versicherung, hierzu gehören namentlich die 
Kosten der Versicherung des Gebäudes ge-
gen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige 
Elementarschäden, der Glasversicherung, der 
Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den 
Öltank und den Aufzug;

14. die Kosten für den Hauswart, hierzu 
gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und 
alle geldwerten Leistungen, die der Eigentü-
mer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart 
für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die 
Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, 
Schönheitsreparaturen oder die Hausverwal-
tung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart 
ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeits-
leistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 
nicht angesetzt werden;

15. die Kosten
a) des Betriebs der Gemeinschafts-Anten-

nenanlage, hierzu gehören die Kosten des Be-
triebsstroms und die Kosten der regelmäßigen 
Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließ-
lich der Einstellung durch eine Fachkraft oder 
das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Ge-
bäude gehörende Antennenanlage sowie die 
Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz 
für die Kabelweitersendung entstehen, oder

b) des Betriebs der mit einem Breitbandnetz 
verbundenen privaten Verteilanlage; hierzu 
gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, 
ferner die laufenden monatlichen Grundgebüh-
ren für Breitbandanschlüsse;

16. die Kosten des Betriebs der Einrich-
tungen für die Wäschepflege, hierzu gehö-
ren die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten 
der Überwachung, Pflege und Reinigung der 
Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit so-
wie die Kosten der Wasserversorgung entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 
berücksichtigt sind;

17. sonstige Betriebskosten, hierzu gehören 
Betriebskosten im Sinne des § 1, die von den 
Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind.
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PACKEN 
WIR'S AN
Aus dem Frühjahrsputz kann auch schnell ein  
ganzes Modernisierungsvorhaben werden – gerade 
in Corona-Zeiten. Wir betrachten beliebte Baustellen.

Im Frühjahr werden Modernisierungspro-
jekte rund um Haus und Wohnung in Angriff 
genommen. Die Corona-Pandemie könnte 
diese "Tradition" noch verstärken: Wer mehr 
als sonst zu Hause ist, denkt intensiver über 
Sanierungs- und Verschönerungsmaßnah-
men nach. Unser Special beschäftigt sich 
mit Rollläden, mit dem Dachgeschoss und 
zweimal mit dem Badezimmer. 

Frühjahrskur für  
die Rollläden

Auch an Rollläden hinterlässt der Winter 
seine Spuren. Auf den Sonnenschutzsys-
temen hat sich jede Menge Schmutz ange-
sammelt, der im Frühjahr beseitigt werden 
sollte, um die Lebensdauer zu verlängern. 
Nun bietet sich auch die Gelegenheit für 
die regelmäßige Wartung von Führungs-

schienen, Dichtungen und Co. – oder der 
Austausch mit neuen Modellen etwa von 
Schanz. Unter www.rollladen.de gibt es 
mehr Informationen. Umfassend gepflegt 
helfen die Beschattungslösungen in den 
Sommermonaten in den Innenräumen, ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren. Wer möchte, 
kann den Frühjahrscheck auch nutzen, um 
die Steuerung der Rollläden zu automatisie-
ren – und damit seinen persönlichen Wohn-
komfort erhöhen.

Mehr Wohnfläche schaffen: 
Raumreserve unterm Dach
Man möchte ein Homeoffice einrichten 

oder benötigt ein zusätzliches Kinderzim-
mer – aber weiß nicht, wo. Häufig verbirgt 
sich wertvoller, aber bisher ungenutzter 
Wohnraum unter dem Dach. Mit einem Aus-

Eine Dampfkabine 
mit integriertem 

Duschplatz kann auch 
unter die Dachschräge 

eingepasst werden

Anzeige
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bau des Dachgeschosses lassen sich viele 
Häuser deutlich aufwerten. Das gilt vor al-
lem dann, wenn man den Raumgewinn mit 
einer Dachdämmung kombiniert. Für Pla-
nung und Ausführung finden Hausbesitzer 
professionelle Unterstützung im Holzfach-
handel und bei Zimmerer- und Dachdecker-
betrieben. Bei einer Dachaufstockung sind 
eine Baugenehmigung sowie eine fachmän-
nische Planung und Umsetzung zwingend 
erforderlich. Mehr Infos und Tipps gibt es 
unter www.holzvomfach.de. Hausbesitzer 
können dabei von staatlichen Fördertöpfen 
über die KfW oder von attraktiven steuerli-
chen Vorteilen profitieren. Oft ist dafür eine 
Antragstellung notwendig, bevor die Arbei-
ten beginnen.

Im eigenen Dampfbad  
zur Ruhe kommen

Wenn der Alltag anstrengend ist, freuen 
sich viele Menschen, wenn sie abends zur 
Ruhe kommen können. Richtig gut geht 
das in einem Dampfbad mit integriertem 
Duschplatz. Hier entspannt man in einem 
feinen, warmen Nebel, der sich sanft auf 
die Haut legt. Bei einem tiefen Atemzug gibt 
dezent aromatisierte Luft neue Kraft. In den 
Genuss eines solchen Dampfbades kann 
man auch zu Hause kommen. Mit einem 
Nachrüstbausatz lässt es sich in bereits fer-
tig eingerichteten Badezimmern einbauen. 

Die Serie Multistar Steam von Schedel etwa 
bietet vorgefertigte, modulare Dampfkabi-
nen mit Duschplatz in individuellen Größen 
und Formen – ob eckig oder geschwungen, 
schlicht oder aufwendig und sogar in eine 
Dachschräge eingepasst. Unter www.sche-
del-badinnovation.de gibt es dazu eine kos-
tenlose Infobroschüre zum Download.

Mehr Wertschätzung  
für das WC

Der Gang aufs WC gehört zu den Grund-
bedürfnissen des Menschen. Dennoch 
wird der Toilette oftmals wenig Beachtung 
geschenkt. In vielen Bädern führt eine ein-
fache Keramik ein Schattendasein neben 
einer imposanten Wasserfalldusche und 
einem großzügigen Waschplatz. Doch seit 
einigen Jahren setzen sich Dusch-WCs ver-
mehrt in deutschen Badezimmern durch. 
Diese Intimhygiene mit Wasser ist in asia-
tischen und arabischen Ländern längst All-
tag. Aus guten Gründen: Die Reinigung mit 
einem sanft perlenden, wohltemperierten 
Wasserstrahl bringt ein gutes Stück Well-
ness in jedes WC. Moderne Dusch-WCs, 
etwa aus der Serie AquaClean von Geberit, 
besitzen einen Duscharm, der auf Wunsch 
ausfährt und den Intimbereich mit einem 
angenehm temperierten Wasserstrahl säu-
bert. Unter www.blog.geberit-aquaclean.de 
gibt es mehr Infos und Testmöglichkeiten.

Mehr Platz unterm Dach 
schaffen: Die Profis aus 

dem Zimmerer- und 
Dachdeckerhandwerk 

können zu den 
Möglichkeiten eines 

Ausbaus beraten und 
den Umbau fachkundig 

realisieren.

Die Reinigung mit 
einem sanften 
Wasserstrahl macht 
aus dem Bedürfnis 
Toilettengang ein 
echtes Wellness-
Erlebnis.



Wohnen wurde auch 2020 
vielerorts teurer: In 67 von 

80 untersuchten Städten 
steigen die Mieten im 
Vergleich zum Vorjahr
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KEIN  
CORONA-
DÄMPFER
Eine aktuelle Analyse der Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120 m²) 
in 80 deutschen Großstädten zeigt, dass die Mieten in Großstädten auch 
im Krisenjahr 2020 gestiegen sind – und das um bis zu 12 Prozent.

Im Krisenjahr 2020 lässt sich am Woh-
nungsmarkt keine Trendwende beobach-
ten. Die anhaltende Corona-Pandemie hat 
keine merklichen Auswirkungen auf die 
Angebotsmieten: In über vier Fünftel der 
Großstädte steigen die Quadratmeterpreise 
von Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratme-
tern im abgelaufenen Jahr weiter. Das zeigt 
ein Vorjahresvergleich von immowelt für 
80 deutsche Städte mit mehr als 100.000 
Einwohnern. Auch in der teuersten Stadt 
München klettert das Mietniveau weiter: 
Der Quadratmeterpreis erhöht sich um zwei 
Prozent auf 18,60 Euro im Median.
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Millionenstädte 
verteuern sich weiter

In anderen bereits hochpreisigen Metro-
polen wird das Wohnen ebenso teurer. In 
Köln steigt das Preisniveau bei Neuvermie-
tungen um sechs Prozent auf 11,50 Euro, in 
Hamburg um drei Prozent auf 12,10 Euro. 
Noch teurer ist es in Berlin, wo Mietwoh-
nungen für 12,50 Euro pro Quadratmeter 
angeboten werden. Die Hauptstadt ist je-
doch ein Sonderfall, denn dort soll der im 
Februar 2020 eingeführte Mietendeckel 
eigentlich einen weiteren Anstieg verhin-
dern. Bestandswohnungen werden in der 
Tat günstiger, aber das Angebot schrumpft. 
Obendrein klettern die Mieten in unregulier-
ten Neubauten (Baujahr ab 2014) nun umso 
stärker, wie eine immowelt Auswertung aus 
dem November zeigt. Über das ganze Ange-
bot betrachtet wachsen die Angebotsmie-
ten daher auch in Berlin um fünf Prozent.

Bis zu 12 Prozent: 
hef tige Zuwächse im 

Umland von Stut tgart
Die höchsten Anstiege verzeichnen Reut-

lingen mit zwölf Prozent (10,30 Euro) und 
Pforzheim mit neun Prozent (8,50 Euro). 
Beide sind nur knapp über der Marke von 
100.000 Einwohnern, aber einerseits wirt-
schaftlich prosperierende Städte und an-
dererseits unweit des Ballungsraums Stutt-
gart. In der Landeshauptstadt stieg der 
Preis auf 13,60 Euro (+3 Prozent). Reutlingen 
und Pforzheim waren schon immer auch für 
Pendler attraktiv. Diese Attraktivität dürfte 
angesichts steigender Home-Office-Quoten 
sogar noch steigen, da Wohnungssuchen-
de mit Option auf Heimarbeit auch weitere 
Wege nicht scheuen, wenn sie nicht mehr 
täglich pendeln müssen. Der Einzugsbe-
reich von großen Ballungsräumen könnte 
so noch größer werden. Denn derzeit gilt: 
Hochpreisig ist und bleibt es vor allem 
dort, wo große Zentren von überregionaler 
Bedeutung in unmittelbarer Nähe sind: In 
Mainz steigt das Niveau auf 12,10 Euro (+5 
Prozent), in Offenbach am Main auf 11,10 
Euro (+5 Prozent) – beide sind bei Frankfurt 
am Main (14,60 Euro). In Augsburg macht 
sich bei 10,70 Euro (+7 Prozent) auch die 
Nähe zu München bemerkbar.

Eine verhaltene Entlastung auf dem Woh-
nungsmarkt stellt sich derzeit vor allem in 
kleineren Universitätsstädten ein. Eine Ent-
wicklung, die sich bereits im ersten Halb-
jahr 2020 in einer immowelt-Auswertung 
angedeutet hatte. Weil es wegen Corona 

weniger Präsenzveranstaltungen an Hoch-
schulen gibt, sind weniger Studenten auf der 
Suche nach einer Bleibe. Ein leichter Rück-
gang der Angebotsmieten von drei Prozent 
ist in Heidelberg (11,60 Euro) und Erlangen 
(10,60 Euro) zu beobachten. In Münster sinkt 
das Niveau im Vorjahresvergleich um vier 
Prozent auf 10 Euro. Über 25.000 Studieren-
de sind in Potsdam eingeschrieben. Nach 
zuletzt starken Anstiegen, auch wegen der 
Nähe zu Berlin, pendelt sich das Niveau mit 
einem Rückgang von fünf Prozent derzeit bei 
9,90 Euro ein – ein Grund dürfte auch das 
Ausbleiben von Studienanfängern auf Woh-
nungssuche sein.

Im Osten weiterhin 
günstiges Niveau

Höhere Preise bei Neuvermietungen müs-
sen auch Wohnungssuchende in Großstäd-
ten in Ostdeutschland bezahlen, allerdings 
bleibt das Niveau im deutschlandweiten 
Vergleich weiterhin niedriger. Leipzig und 
Dresden sind beliebte und boomende Städte, 
trotzdem finden Mieter noch Wohnraum zu 
Preisen von unter 8 Euro pro Quadratmeter: 
In Dresden werden im Median 7,70 Euro ver-
langt – drei Prozent mehr als 2019. Leipziger 
müssen bei Neuvermietung im Mittel 7,00 
Euro (plus drei Prozent) für den Quadratme-
ter zahlen. Ein Ausreißer im Osten ist Jena: 
Dort steigt das Preisniveau auf 9,30 Euro und 
ist damit zwei Prozent höher als 2019. In der 
Vergangenheit sorgten dort vor allem die vie-
len Studierenden für eine große Nachfrage 
nach Wohnraum und gehobene Mieten. Trotz 
Corona scheint das Niveau in der thüringi-
schen Stadt derzeit noch nicht ausgereizt.

Berechnungsgrundlage

Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise 
in 80 deutschen Städten über 100.000 Einwoh-
ner waren auf immowelt.de inserierte Ange-
bote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine 
Abschlusspreise. Dabei wurden ausschließ-
lich Angebote berücksichtigt, die vermehrt 
nachgefragt wurden. Die Preise geben den 
Median der in den Jahren 2019 und 2020 auf 
immowelt.de angebotenen Wohnungen (40 
bis 120 Quadratmeter) wieder. Der Median ist 
der mittlere Wert der Angebotspreise. Bei den 
Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmie-
ten bei Neuvermietung.

Leichte Entspannung in 
kleineren Hochschulstäd-
ten, weiterhin günstiges 
Preisniveau für Mieter in 
ostdeutschen Städten
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2021 sollen die Hildesheimer Wallungen an
ganzen drei Wochenenden im Juli stattfinden.

KOLLEKTIVES
WANDELN DURCH
KUNST UND KULTUR



Text Louisa Ferch Fotos Chris Gossmann, Julia Moras, Clemens Heidrich

Die Hildesheimer Wallungen sind be-
reits seit 2009 fest im Veranstaltungskalen-
der Hildesheims verankert und auch 2021 
ist es wieder soweit: Das alle zwei Jahre 
stattfindende Kulturfestival steht vor der 
Tür und die Pläne für eine Pandemie-taug-
liche Ausgabe des atmosphärischen Wan-
delgangs der Künste laufen bereits seit Mo-
naten auf Hochtouren. So steht inzwischen 
fest: Die Hildesheimer Wallungen werden 
dieses Jahr sogar an gleich drei Wochenen-
den im Juli stattfinden, um den Besucher-
ansturm aufzuteilen und so für ein sicheres 
und Corona-konformes Festival zu sorgen. 
Jeweils am 3. und 4., dem 10. und 11. sowie 
dem 17. und 18. Juli wird die regionale Kul-
turszene Hildesheims laut, bunt und aktiv 
und erweckt die Wallanlagen sowie Kirchen 
und Plätze zum Leben.

Traditionell beginnen die Hildesheimer 
Wallungen samstags als aufregendes, mul-
tikulturelles Flanierfest, mit zahlreichen 
Bühnen, versteckten Oasen und überra-
schenden Attraktionen zum Entdecken, die 
zum Staunen und Verweilen einladen. Mit 
Anbruch der Dämmerung geht das Festival 
über in eine poetische Party der besonderen 
Art: Die „Leise Nacht der Kultur“ wird auch 
in diesem Jahr stattfinden und zu intimen 
Konzerten im lauschigen Dunkel einladen. 
Funkelnde Lichter verwandeln die histori-
schen Gemäuer Hildesheims in eine mär-
chenhafte Kulisse, die man so schnell nicht 
wieder vergisst. Nachtschwärmer werden 
außerdem in der Silent Disco mit Kopfhö-
rern unbeschwert bis zum Sonnenaufgang 
tanzen können. 

Entspannt geht das Programm der Hildes-
heimer Wallungen am Sonntagvormittag 
weiter. Bis in den frühen Abend unterhalten 
zahlreiche kreative Angebote, Märkte und 
Konzerte die ganze Familie. Gemeinsam kann 
man es sich bei einem Picknick im Park ge-
mütlich machen und ferner Musik lauschen 
oder einfach nur das bunte Treiben genießen. 

Ein Festival zum  
Mitgestalten 

Aktuell wird am Programm und der Ge-
staltung der Hildesheimer Wallungen gefeilt 
und getüftelt. Egal, ob Theater, Schauspiel, 
Lesungen, Poesie, Performance, Workshops, 
Lichtkunst, Installationen oder Walking Acts 
– bei dem vielseitigen Kulturfestival der 
kleinsten Großstadt Niedersachsens sind 
alle Spielarten der Freien Kunst und Kultur 
willkommen und das Postfach für Bewer-
bungen steht offen. „Wir sind ein Festival 
zum Mitgestalten“, betont Festivalleiter Ste-
fan Könneke, „jetzt ist die Ausschreibung 

auf unserer Website veröffentlicht. Wir freu-
en uns, wenn sich wieder eine große Viel-
falt von Kulturschaffenden aus der Region, 
aber auch überregionale und internationale 
KünstlerInnen bei den Wallungen einbringt.“

Darüber hinaus sind natürlich nicht nur 
Kulturschaffende gefragt – auch Gruppen 
und Institutionen sind aufgerufen, als „Gast-
geber“ eine Location oder einen Spielort zu 
gestalten. Wie wäre es beispielsweise mit 
einer tropischen Beach-Bar am Hohen Wall 
oder einem Open-Air-Filmpalast am Kalen-
berger Graben? Schließlich verleihen erst 
dieses Ideenreichtum und die Kreativität der 
Mitgestalter den Orten ihren Funken Magie: 
„Diese lebendige Mischung zwischen Bands 
auf der Bühne, illuminierter Landschaft und 
überraschenden Begegnungen am Weges-
rand macht die Hildesheimer Wallungen 
schließlich aus“, so Könneke weiter.

Zusätzlich zu eindrucksvollen Locations, 
einem bunten Kulturprogramm und einer 
besonderen Atmosphäre kommen zahl-
reiche Buden, die mit außergewöhnlicher 
Kulinarik den Gaumen verwöhnen. Auch 
hier sind dem Einfallsreichtum keine Gren-
zen gesetzt. „Wir freuen uns schon auf die 
eingehenden Bewerbungen“, sagt Christian 
Kock, Verantwortlicher für das Programm 
der Wallungen, „schließlich lassen wir uns 
gerne überraschen.“ 

Bewerbungen zum Mitgestalten können 
noch bis zum 28. Februar eingereicht wer-
den – also besser keine Zeit mehr verlieren.  

Der Vorverkauf für die 7. Ausgabe der Hil-
desheimer Wallungen startete bereits am 
10. Dezember und das Kartenkontingent 
für die drei Juli-Wochenenden ist in diesem 
Jahr aufgrund der Pandemie-Anforderun-
gen begrenzt. Schnell sein lohnt sich also. 
Wie gewohnt sind die Festivaltickets für das 
ganze Wochenende gültig – somit kann man 
samstags von Location zu Location flanie-
ren, anschließend die Nacht durchfeiern 
und das Festival sonntags mit Ruhe und 
Gemütlichkeit bei einem Spaziergang durch 
die Wallanlagen und mit kulinarischen Köst-
lichkeiten ausklingen lassen.

Hildesheimer Wallungen 2021
3. + 4., 10. + 11., 17. + 18. Juli 

Tickets sind sowohl online als auch bei der Tourist-
Information erhältlich.

Weitere Infos zur Bewerbung sowie Tickets finden 
sich unter www.hildesheimer-wallungen.de.
Das Festival wird von dem IQ-Interessengemeinschaft 
Kultur Hildesheim e. V. veranstaltet. 
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GENUSSWELT

Text djd-mk Foto djd-mk / Hengstenberg

Für 4 Personen 

1 Dose mildes Weinsauerkraut 
(850 ml)

je 1 rote und gelbe  
Paprikaschote

4 EL Olivenöl

200 g Zuckerschoten

4 Stücke Ziegenkäse  
(Camembert, à 100 g)

2-3 EL Weißweinessig

1-2 TL Honig

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

1 EL Sonnenblumenkerne

Zubereitung 
Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen, in 
Streifen schneiden und mit dem Sauerkraut ca. 
5 Minuten in 2 EL erhitztem Öl dünsten. Zucker-
schoten waschen, putzen und halbieren oder in 
Scheiben schneiden. 

Den Ziegenkäse in Scheiben schneiden und 
in einer Gratinform im vorgeheizten Backofen 
bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa fünf bis zehn 
Minuten goldbraun überbacken. 

Essig, restliches Öl und Honig verrühren und 
mit Salz und Pfeffer würzen. 

Das Dressing mit der Sauerkrautmischung und 
den Zuckerschoten vermischen und auf tiefen 
Tellern anrichten. Den Ziegenkäse darauf ge-
ben, mit Sonnenblumenkernen bestreuen und 
servieren. Dazu schmeckt frisches Landbrot. 

Wir wünschen guten Appetit!

SAUERKRAUT-SALAT

 

MIT GRATINIERTEM ZIEGENKÄSE



D
e

si
g

n
: 

sm
p

m
e

d
ia

.n
e

t

www.hildesheimer-augenzentrum.de

Scharf sehen
ohne Brille

GRAUER STARAUGENLASERN
Korrektur von Kurz-/Weitsichtigkeit

und Hornhautverkrümmung
Moderne Laser-Operation für

höchste Präzision und Sicherheit

Ein neues Lebensgefühl

gebührenfrei 

 0800 / 5 66 77 88

Spezial-Computerlaser statt Skalpell
Komfortabler und schonender 
Bessere und schnellere Wundheilung
Moderne Multifokallinsen für größere 
Unabhängigkeit von der Lesebrille

Femto-LASIK ohne Skalpell
Computergesteuerte Laserkombination
Höhere Präzision und geringeres Risiko
Schnellerer Heilungsprozess
Komfortabler für den Patienten

Hildesheimer Augenzentrum am St. Bernward Krankenhaus
Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen

Vinzentinum am St. Bernward Krankenhaus · Langelinienwall 7 · 31134 Hildesheim

Leitender Arzt: Ralph Herrmann · Facharzt für Augenheilkunde Ralph Herrmann

2017
AUGENARZT

HILDESHEIM
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RÄTSEL

Ausgabe 6/2020

Haus- und Grundeigentümerverein   
Hildesheim und Umgebung e.V.

Beratung rund um Ihr Immobilieneigentum
Osterstr. 34, 31134 Hildesheim

Tel.: 05 121 - 137911
Fax: 05121 - 137935
E-Mail: info@hug-hildesheim.de

Telefonberatung   Persönliche Beratung
tägl. zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr nach Terminvereinbarung

RANGEZOOMT

Wie gut kennen Sie Hildesheim? Woher stammt diese Aufnahme?
Haben Sie das Motiv der letzten Ausgabe erkannt? Abgebildet haben wir den 
Turm am Chor der ehemaligen Franziskanerkirche St. Martini, die heute Teil des 
Roemer- und Pelizaeus-Museums ist. Das Museum ist weltweit bekannt für sei-
ne bedeutende Altägyptensammlung und die zweitgrößte Sammlung chinesi-
schen Porzellans in Europa.

Welches Objekt zeigen wir in dieser Ausgabe? 
Wissen Sie, wo sich das oben gezeigte Mütze-Kapuze-Duo befindet 
und wie es genannt wird? Dann senden Sie uns Ihren Lösungsvor-
schlag bitte per E-Mail mit dem Betreff „Rätsel 01/2021“ bis zum 
31. März 2021 an info@hug-hildesheim.de. Unter allen Einsendun-
gen verlosen wir drei Mal das aktuelle Studioalbum des deutschen 
Jazz-Superstars Till Brönner „On Vacation“. Viel Glück!

Hildesheim unter der Lupe

Text Benyamin Bahri Fotos oeding magazin GmbH, Bernward Medien/Matthias Bode
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Haus- und Grundeigentümerverein 
Hildesheim und Umgebung e.V. 

Telefon: 05121 - 13 79 11 | Fax: 05121 - 13 79 35
E-Mail: info@hug-hildesheim.de | Internet: www.hug-hildesheim.de
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